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Energieberatung
Kostenlose Energieberatung der Klimaregion  Rhein-Voreifel  
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am  
28. Januar 2021 von 14 bis 17.45 Uhr in der Gemeinde Wachtberg  
(Maskenpflicht) oder je nach Pandemie-Lage  telefonisch,  
Anmeldung erforderlich unter:  02222 945-285,   
tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab- 
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Hallenbad und Sauna sind aufgrund der Coronaschutz
verordnung des Landes NordrheinWestfalen  
bis auf Weiteres geschlossen.  
Aktuelle Infos gibt es unter: 
www.stadtbetrieb-bornheim.de/hallenfreizeitbad

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: Die Abteilung für Soziales, Senioren und 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee 31a) folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nur nach Terminvereinbarung! Besucher aller städtischen 
Dienststellen müssen einen MundNasenSchutz tragen.

Die Stadt Bornheim setzt sich für 
einen besseren Mobilfunk in Hem-
merich und Rösberg ein. Die Netz-
betreiber wollen das Netz nun 
verbessern.
In den letzten Wochen haben sich 
einige Bürgerinnen und Bürger 
bei der Stadtverwaltung über eine 
unzureichende Mobilfunkverbin-
dung in der Ortschaft Rösberg be-
schwert. Demnach sei die Verbin-
dung für Telefonie und Daten sehr 
schlecht und zum Teil gar nicht 
vorhanden.

Die Stadtverwaltung hat darauf-
hin eine Umfrage bei den drei 
größten Mobilfunkanbietern 
Deutsche Telekom, Vodafone und 
o2-Telefonica gestartet, um Infor-
mationen über die aktuelle Situa-
tion und Ausbaupläne zu erhalten. 
Inzwischen liegen die Ergebnisse 
vor.
Die Deutsche Telekom teilt mit, 
dass die aktuelle Versorgung ge-
währleistet sei. Dennoch soll die 
Situation kurzfristig deutlich ver-
bessert werden. Daher wird ab 

März 2021 eine weitere Antenne 
im Bereich des Rüttersweg instal-
liert und in Betrieb gehen, um 
Rösberg und Teile von Hemmerich 
mit allen Mobilfunkdiensten und 
LTE (4G) zu versorgen.
Von Vodafone hat die Verwaltung 
die Information erhalten, dass in 
Rösberg Sprachtelefonie unein-
geschränkt möglich sein solle. Die 
mobile Breitbandtechnologie LTE 
solle außerhalb von Gebäuden in 
Form einer Grundversorgung 
ebenfalls vorhanden sein. Zusätz-

lich sei im Jahr 2021 jedoch vor-
gesehen, die zwei Mobil-
funkstandorte, die Hemmerich 
und Rösberg aktuell versorgen, 
mit weiteren LTE-Technologien 
auszubauen. Um das mobile 
Breitbandangebot deutlich zu 
verbessern, hat Vodafone auch ei-
nen Neubaustandort in Rösberg 
in die perspektivische Planung 
aufgenommen. Einen Realisie-
rungszeitpunkt kann das Unter-
nehmen zurzeit jedoch noch nicht 
nennen.

O2-Telefonica teilt mit, dass 
technische Fehlerbilder im Be-
reich Rösberg bekannt seien. Ein 
Ausbau mit zusätzlicher Infra-
struktur sei nicht vorgesehen. 
Der vorhandene Standort solle 
allerdings voraussichtlich im 
zweiten Quartal 2021 umfänglich 
modernisiert werden, damit die 
mobilen Breitbanddienste wieder 
zuverlässiger funktionieren wür-
den.
Alle Telekommunikationsunter-
nehmen weisen allerdings darauf 

hin, dass trotz umfangreicher 
Ausbaubaumaßnahmen der Mo-
bilfunktechnik physikalische 
Grenzen gesetzt seien. Grund da-
für seien etwa die Topografie und 
weitere Randbedingungen wie 
Witterung, Vegetation, Berg- und 
Tallagen sowie die Netztopologie 
selbst. Unter einer Netzwerk-To-
pologie versteht man die physika-
lische Anordnung von Netz-
werkteilnehmern, die über Kabel 
oder Funk miteinander verbunden 
sind.

Nach dem großen Erfolg der 
Weihnachtswichteljagd startet 
die Stadt Bornheim im neuen 
Jahr eine weitere knifflige 
Suchaktion. So gibt es seit dem 
5. Januar 2021 jeden Dienstag 
auf der städtischen Homepage 
Bilderrätsel zu lösen.

Anhand von Detailaufnahmen 
sollen die Bornheimer Kinder 
die entsprechenden Orte entde-
cken, die irgendwo im Stadtge-
biet liegen. Auch bei dieser Ak-
tion gibt es eine wöchentliche 
Tombola mit tollen Sachpreisen. 
Wer alle Bilder richtig zuordnen 
kann, nimmt daran teil. Nähere 
Informationen und die ersten 
Rätsel zu der Aktion „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“ gibt es 
unter www.bornheim.de/bilder-
suche und bei der Jugendförde-
rung Bornheim unter frederike.
schneider@stadt-bornheim.de 
oder 02222 9437-5406.

Mobilfunk in Hemmerich und Rösberg: Netzbetreiber planen Verbesserungen

Neue Aktion für Kids in Bornheim
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Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen
Rechnungsprüfungsausschuss
Dienstag, 19.01.2021, 18 Uhr

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Mittwoch, 20.01.2021, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 21.01.2021, 18 Uhr

Schulausschuss
Dienstag, 26.01.2021, 18 Uhr
Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, 
Wald und Natur 
Mittwoch, 27.01.2021, 18 Uhr
Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 28.01.2021, 18 Uhr

Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden die Sitzungen im Ratssaal des Rathauses Bornheim, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Die Termine gelten unter der Voraussetzung, dass es nicht 

zu weiteren Einschränkungen kommt. 
Die Sitzungen sind öffentlich. Aufgrund der Coronaschutzverordnung steht nur eine begrenzte Anzahl an 

Publikumsplätzen zur Verfügung und eine Anmeldung per Mail unter claudia.gronewald@stadt-bornheim.de 
wird für Gäste dringend empfohlen. Während der Sitzung gelten die Hygieneregeln und es muss 

durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Wer schafft 
es, die 
geheimnis-
vollen Orte 
mitten in 
Bornheim zu 
entdecken?

Meldungen über eine 
unzureichende Mobilfunk-

versorgung im Bereich Bornheim 
nimmt die Verwaltung entgegen 

und informiert in Abstimmung 
mit den Netzbetreibern über 

mögliche Ausbaupläne. 

Anfragen können per Mail 
gestellt werden: 

wirtschaftsfoerderung@
stadt-bornheim.de

Öffentliche Bekanntmachung Wasserwerk der Stadt Bornheim
Die Betriebsleitung

Gemäß § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit 
gültigen Fassung geben wir hiermit folgendes 
bekannt:
1. Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner 5. 

Sitzung am 25.06.2020 in öffentlicher Sitzung 
auf Empfehlung des Betriebsausschusses 
vom 24.06.2020 folgenden Beschluss ge-
fasst:

 Der geprüfte Jahresabschluss des Wasser-
werkes zum 31.12.2019 wird

 - mit einer Bilanzsumme von  
 31.795.019,30 EUR und

 - mit einem Jahresgewinn von  
 493.509,74 EUR festgestellt.

 Der festgestellte Jahresgewinn in Höhe von 
493.509,74 EUR wird in den Gewinnvortrag 
eingestellt. Der Lagebericht 2019 wird zur 
Kenntnis genommen. Dem Betriebsaus-
schuss wird für das Jahr 2019 Entlastung er-
teilt.

2. Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) Nordrhein- 
Westfalen

Prüfungsvermerk
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis 
zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. 
Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche 
Abschlussprüferin des Betriebes Wasserwerk 
der Stadt Bornheim. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie 

sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
AG, Bonn, bedient. 
Diese hat mit Datum vom 28.04.2020 den nach-
folgend dargestellten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An das Wasserwerk der Stadt Bornheim, Born-
heim
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS
PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Jahresabschluss des Wasser-
werk der Stadt Bornheim, Bornheim, - beste-
hend aus der Bilanz zum 31.12.2019 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht des Wasserwerk der 
Stadt Bornheim für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 

allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbe-
triebs zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum La-
gebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 
der oben genannten Erklärung zur Unterneh-
mensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-

ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANT-
WORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER BETRIEBSLEITUNG 
FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
LAGEBERICHT
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist 
die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.
Außerdem ist die Betriebsleitung verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung 
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verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus
•	 identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner  
Kontrollen beinhalten können.

•	 gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme des Eigenbetriebs abzugeben.

•	 beurteilen	 wir	 die	 Angemessenheit	 der	 von	
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unterneh- 
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ei-
genbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb sei-
ne Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann.

•	 beurteilen	 wir	 die	 Gesamtdarstellung,	 den	

Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt.

•	 beurteilen	wir	den	Einklang	des	Lageberichts	
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs.

•	 führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	der	
Betriebsleitung dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 

bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon- 
trollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO AG ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis:
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprü-
fers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Er-
gänzung gemäß § 3 der Verordnung über die 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Ein-
richtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich.

Herne, den 18.08.2020         
gpaNRW
Im Auftrag 
Harald Debertshäuser

3. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht 
des Wasserwerk der Stadt Bornheim liegen zur 
Einsicht während der Öffnungszeiten montags 
bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr im 
Stadtbetrieb Bornheim AöR, Donnerbachweg 
15, 53332 Bornheim, Zimmer 11 bereit.

Bornheim, den 08.12.2020
gez. Christoph Becker (Erster Betriebsleiter)
gez. Ralf Cugaly (kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Manfred Schier (technischer Betriebsleiter)
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